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3      LEITFADEN FÜR IHRE BEWILLIGUNGSRELEVANTEN STAMMDATEN

Datenbereich überprüft? Ja Nein

Unternehmensdaten

Zu den Unternehmensdaten zählen Basisdaten, wie der Firmenname und die Rechtsform, die Anschrift 

der Hauptniederlassung und des Ortes der Buchführung sowie die der Betriebsstätten. Aber auch 

organisatorische Informationen sind kritisch, insbesondere die generelle Unternehmensorganisation, 

die Ansprechpartner für Tagesgeschäft und strategische Fragen. Unternehmensdaten sind Bestandteil 

der Kommunikationskanäle (z. B. Briefkopf, E-Mail-Signatur, Stammdaten Zollsoftware), aber auch in der 

EORI und in allen Bewilligungen. Vergessen Sie bei Umfirmierungen auch die verbindlichen Auskünfte 

nicht.

 

Warendaten

Ist Ihre Bewilligung auf bestimmte Waren eingeschränkt, dann achten Sie darauf, dass der bewilligte 

Warenkreis mit der Praxis übereinstimmt. Gab es beispielsweise die Änderung einer Zolltarifnummer 

aufgrund einer geänderten Auslegung, prüfen Sie, ob diese auch in der Bewilligung enthalten ist.

Auch die verbindliche Zolltarifauskunft ist eine Bewilligung – werden bauliche Änderungen an Waren 

vorgenommen, prüfen Sie, ob sich das auf die vZTA auswirkt. Handelt es sich nicht mehr um die gleiche 

Ware, kann sich die Zolltarifnummer dadurch ändern und die vZTA verliert ihre Gültigkeit.

 

Handelspartner

Ist Ihre Bewilligung auf bestimmte Bestimmungsländer beschränkt, prüfen Sie, ob aufgrund neuer Kun-

den oder Empfänger weitere Länder aufgenommen werden sollten.

Nutzen Sie die Endverwendung oder die aktive Veredelung mit der Übertragung von Pflichten im Rah-

men des TORO-Prozesses? Achten Sie auch hier auf die korrekten Firmierungen Ihrer Partner.

 

Systeme und Prozesse

Zollrelevante Software und Prozesse sind Bestandteil vieler Bewilligungen – wie detailliert, kann von 

Bewilligung zu Bewilligung unterschiedlich sein und sollte genau von Ihnen überprüft werden. Ergeben 

sich maßgebliche Änderungen in der Abwicklung zollrelevanter Prozesse, sind diese meist mitteilungs-

pflichtig. Auch interne Arbeits- und Organisationsanweisungen, Arbeitshilfen und Informationen sollten 

Sie ändern.

 


